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Suggestion for amendment of Article : 10 §5

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

(5) In bestimmten Bereichen hat kann die Union unter in der Verfassung genannten

Bedingungen die Zuständigkeit für die Durchführung von Maßnahmen zur Koordinierung,

Ergänzung oder Unterstützung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten treffen, ohne dass hierdurch

eine Zuständigkeit der Union für diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten

tritt.

Explanation (if any) :


